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 Veröffentlicht am 26.01.1970

Norm

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Die in Wahrung der Interessen der Klienten erstattete Anzeige gegen unbekannte Täter bildet auch dann kein

Disziplinarvergehen, wenn dadurch ein Kollege persönlich angegriffen wird.
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